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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gebühren-
anspmchsgesetz geändert wird (GebAG-Novelle 2015)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rechnungshof (RH) dankt für den mit Schreiben vom 7. Oktober 2074,
GZBMJ-211.800/001 l-I612OI4, übermittelten, im Betreff genannten Entwurf und
nimmt hiezu im Rahmen des Begutachtungsverfahrens aus der Sicht der Rechnungs-
und Gebarungskontrolle wie folgt Stellung:

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen die Gebührentatbestände angepasst, und die
Gebühren im Bereich des ,,Ärztetarifs" in S 43 des GebAG - etwa die Gebühren für
Mühewaltung (Abs. 1 Z l) insbesondere im Bereich psychiatrischer Gutachten, sowie
im Bereich der Leichenöffnungen (Abs. 1 Z 2) - erhöht werden. Die finanziellen
Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen werden in den Erläuterungen für die
Jahre ab 2015 mit.jeweils 2,75 Mio. EUR für den Bund und 1 Mio. EUR für die
Sozialversicherungsträger, somit insgesamt 3,75 Mio. EUR jährlich beziffert.

Die Angaben zur dieser wirkungsorientierten Folgenabschätzung der finanziellen
Auswirkungen für den Bund halten auf S. 2 fest, dass ,,kelne statistischen Daten über
die Anzahl der Sachuersttindigenbestellungen durch die Gerichte und Staatsanwalt-
schafien uedügbør (und aus der Verfohrensautomation-Justiz auch nicht mit uer-
tretbarem Verwaltungsaufwand auswertbar) sind". Daher habe ,,døs Bundesministerium
für Justiz in der Zeit uom 5.11.2013 bis 5.12.2013 statistische Erhebungen durch die
Reuisorlnnen sowie das Arbeits- und Sozialgericht Wien ueranlasst, um einigermaßen
uerlässliche Zahlen über die Anzahl und die Höhe der uon den medizinischen Sach-
uersttindigen in den in S 34 Abs. 2 GebAG genannten Verfohren und Verføhrensarten
erstellten Gutachten zu erlangen".

DVIì: i)06402'r
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Da mit dem vorliegenden Entwurl'Mehrausgaben auf Seiten des Bundes und der
Sozialversicherungsträger zu erwarten sind, verweist der RH etwa auf'die inTZ 23,25
und 29 des Berichts ,,Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren", Reihe
Bund 201415, dargestellte Kostenentwicklung für Gebühren von Sachverständigen im
Bereich der Staatsanwaltschaften. lm Hinblick auf den Ausgabenanstieg empfàhl der
RH daher ,,d.ern BMJ, die Gründe für den Ausgabenanstieg zu. untersuchen uncl.
MalJnahmen ... zu überlegen, um der Ausgabenentwicklung der uergangenen Jahre
entgegen.zuluirken". Darüber hinaus hielt der RH in seiner Gegenäufle rung zur Stellung-
nahme des BMJ, dass es ,,in diesem Kontefi auch weiterhin keiner darüber hinaus-
gehenden nachtrtiglichen Ursachenanalyse bedürfe" kritisch f'est, dass die Gründe für
den Ausgabenanstieg näher zu analysieren wären, um konkrete Maßnahmen zur
Gegensteuerung treffen zu können.

Der RH empfahl dem Bundesministerium für Justiz in seinem Bericht ,,staatsanwall-
schaftliches Ermittlungsverfãhren", Reihe Bund 2ol4l5,TZ 29, im Hinblick auf die
Judikatur des 0bersten Gerichtshofes, wonach eine Prüfung der Angemessenheit der
vom Sachverständigen aufgewendeten Zeit im Allgemeinen nicht zu erfolgen hat, auf
eine gesetzliche Grundlage zur Ausweitung der Kontrolle der Gebührennoten hinzu-
wirken.

Der RH merkt kritisch an, dass diese Empfehlung auch im vorliegenden Begutach-
tungsentwurf keine tserücksichtigung ñndet. Er regt daher nochmals an, auf eine
gesetzliche Grundlage zur Ausweitung der Kontrolle der Gebührennoten hinzuwirken.

Der R.H verweist zudem auf seine an das Bundesministerium für -Iustiz gerichtete
Ëmpfehlung im oben genannten Bericht, TZ 29, zur transparenten und nachvoll*
ziehbaren Gebührenverrechnung bei der Bestellung von Sachverständigen eine
regelmäßige Berichterstattung über den Forlgang der Gutachtenserstellung und die
Ausgabenentwicklung zu vereinbaren und im Zuge dieser regelmäßigen Bericht-
erstattung detailliefte Aufzeichnungen über das zeitliche Ausmaß der (tag-
lich/wöchentlich) verrichteten Tätigkeit einzufordern.

Auch diese Emplèhlung des RH blieb bislang unberücksichtigt. Der RH regt daher aus
Anlass der vorliegenden Begutachtung erneut an, eine regelmällige Berichterstattung
über den Fortgang der Gutachtenserstellung und die Ausgabenentwicklung zu verein-
baren sowie regelmällig detailliefte Aufzeichnungen über das zeitliche Ausmaß der
seitens des Sachverständigen verrichteten l'ätigkeit einzufordern.
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Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des National-
rates und dem Bundesministerium für Finanzen übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident:
Dr. Josef Moser

F.d.R.d.A.:
l
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